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N DIESEM HEFT

Liebe Leserin, lieber Leser

Suizidbeihilfe ist in den

Alters-und Pflegeheimen

sehr selten. Das ist

jedoch kein Grund, sich

nicht damit zu befassen.

«Wir machen uns Gedanken

dazu, wenn wir einen konkreten Fall

haben», ist ein oft gehörtes Argument -
und ein kurzsichtiges. Denn das Thema

verlangt eine vertiefte Auseinandersetzung.

Da prallen oft unterschiedlichste Ansichten

aufeinander. Ethische Argumente müssen

abgewogen werden. Soll ein Mensch

im Heim Suizid begehen dürfen? Und wenn

ja, wo? Eine Patentlösung gibt es nicht.

Diskussionen sind ohne Zeitdruck

anzugehen.

An oberster Stelle steht letztendlich der

Wunsch eines betagten Menschen. Er ist

Kunde in einem Heim und nicht ein

bevormundetes Wesen. Gerade das Personal

kann gut beurteilen, ob ein Mensch eine

spontane Regung oder einen lange gereiften

Entscheid zum Ausdruck bringt. Die

zentrale Aufgabe des Heimpersonals ist es,

einem pflegebedürftigen Menschen das

Leben so angenehm wie möglich zu gestalten

und den Wunsch nach dem Tod gar

nicht aufkommen zu lassen. Möchte dieser

Mensch jedoch sein Leben aufgrund einer

unheilbaren Krankheit aus eigenem Wille

beenden, dann müssen die Ideologien des

Personals in den Hintergrund rücken. Ein

Mensch hat sein Leben lang Entscheidungen

getroffen und die Verantwortung dafür

getragen. Entspricht Suizidbeihilfe einem

letzten und tiefen Wunsch, darf dieser

nicht zurückgewiesen werden. Gleichzeitig

sind die Bedürfnisse der Pflegenden zu

respektieren.

Das Tabu ist gebrochen. Das ist gut so.
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Liebe Leserin,
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